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Anlage 

Umfassender internationaler Rahmen zur Bekämpfung terroristischer 
Narrative  

1. Der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus schlägt vor, den in S/PRST/2016/6 
geforderten umfassenden internationalen Rahmen zur Bekämpfung terroristischer Narrative 
in drei Kernelemente zu gliedern: Rechts- und Strafverfolgungsmaßnahmen, die mit den 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversamm-
lung im Einklang stehen, öffentlich-private Partnerschaften und die Entwicklung von Ge-
gennarrativen. 

Rechts- und Strafverfolgungsmaßnahmen im Einklang mit den Verpflichtungen nach 
dem Völkerrecht und den Resolutionen der Vereinten Nationen 

2. In seiner im September 2005 verabschiedeten Resolution 1624 (2005) verurteilt der 
Sicherheitsrat auf das Entschiedenste die Aufstachelung zu terroristischen Handlungen und 
weist Versuche zur Rechtfertigung oder Verherrlichung (Apologie) terroristischer Handlun-
gen zurück, die zu weiteren terroristischen Handlungen aufstacheln können. Er fordert au-
ßerdem alle Staaten auf, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen im Einklang mit ihren 
jeweiligen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um die Aufstachelung zur 
Begehung einer terroristischen Handlung oder terroristischer Handlungen gesetzlich zu ver-
bieten und ein solches Verhalten zu verhindern. Außerdem fordert der Rat in Resolu-
tion 1624 (2005) alle Staaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zur Be-
gehung einer terroristischen Handlung zu verhindern, allen Personen, zu denen glaubwür-
dige und sachdienliche Informationen vorliegen, die ernsthaften Grund zu der Annahme ge-
ben, dass sie sich eines solchen Verhaltens schuldig gemacht haben, einen sicheren Zu-
fluchtsort zu verweigern und die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, unter ande-
rem durch eine verbesserte Grenzsicherung und bessere Prüfverfahren, damit Personen, die 
sich dieser Art von Aufstachelung schuldig gemacht haben, an der Einreise in ihr Hoheits-
gebiet gehindert werden. Ferner fordert der Rat alle Staaten auf, im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen nach dem Völkerrecht unterschiedslose Angriffe auf andere Religionen und 
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das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus Bestimmungen zur Prä-
vention und internationalen Zusammenarbeit, unter anderem betreffend die „öffentliche 
Aufforderung“ zur Begehung terroristischer Handlungen. 

6. Zusätzlich zur Resolution 1624 (2005) werden den Staaten auch in anderen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Bereich der Strafverfolgung auferlegt, die für 

https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
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https://undocs.org/ot/S/RES/2129(2013)


 S/2017/375 

 

5/8 17-06992 

 

9. Die Leitgrundsätze von Madrid, die der Ausschuss nach seiner im Juli 2015 in Madrid 
abgehaltenen Sondertagung über die Eindämmung des Stroms ausländischer terroristischer 
Kämpfer verabschiedet hat (siehe S/2015/939

https://undocs.org/ot/S/2015/939
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Programm, das die Zivilgesellschaft dabei unterstützen soll, in Partnerschaft mit dem Pri-
vatsektor wirksame Gegennarrative im Netz zu entwickeln. Die Global Network Initiative 
(Globale Netzwerk-Initiative) steht im Dialog mit dem IuK-Sektor, um die Schwierigkeiten 
auszuräumen, denen sich IuK-Unternehmen gegenübersehen, wenn sie den Aufforderungen 
von Regierungen zur Entfernung terroristischer Inhalte von ihren Plattformen nachkommen. 
Im November 2016 veröffentlichte die Initiative ein neues Orientierungspapier mit Empfeh-

https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/2178(2014)


 S/2017/375 

 

7/8 17-06992 

 

vor Ort, in lokalen Gemeinschaften, Schulen, Haftanstalten und andernorts. Diese Anstren-
gungen müssen zudem so umfassend sein, wie es die terroristischen Narrative in den letzten 
Jahren gewesen sind, online wie offline. 

https://undocs.org/ot/S/RES/2178(2014)
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nicht zu rechtfertigen; dennoch müssen den ihnen zugrundeliegenden Triebkräften Narrative 
entgegenwirken, die gewaltfreie Möglichkeiten für Veränderung aufzeigen. 

20. Eine weitere Herausforderung bei der Bekämpfung terroristischer Narrative besteht 
darin, dass viele verschiedene Akteure einzubeziehen sind. Viele Staaten betonen, dass die 
Staaten dabei selbst vorangehen müssen und dass überdies die Maßnahmen zur Vermittlung 
von Gegennarrativen mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Souveränität der Mitgliedstaaten, übereinstimmen müssen. Jedoch ist auch die Einschät-
zung weit verbreitet, dass erfolgreiche Kampagnen zur Verbreitung von Gegennarrativen 
ein Zusammenwirken mit verschiedenen Interessenträgern erfordern, darunter mit religiösen 
und lokalen Führungsverantwortlichen, Jugendlichen, Frauen, Opfern des Terrorismus, zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen, privatwirtschaftlichen Einrichtungen und den Medien. 
Diese schwierige Aufgabe macht es notwendig, strategische Partnerschaften aufzubauen, 
Erfahrungen und bewährte Verfahren international auszutauschen und mit anhaltender Dy-
namik wirksame Lösungen zu erarbeiten. Da die Terrorismusbekämpfung ein hochsensibles 
Tätigkeitsfeld ist, müssen außerdem Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit aller 
Beteiligten zu gewährleisten und die Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen zu wahren. In den meisten Kontexten ist es vor allem wichtig, die Arbeit der Akteure in 
den Gemeinschaften nicht als Terrorismusbekämpfung zu bezeichnen. 

21. Viele Staaten und unabhängige Sachverständige sind der Meinung, dass alleine han-
delnde Regierungen wenig geeignet sind, wirksame Kampagnen zur Verbreitung von Ge-
gennarrativen durchzuführen. Stattdessen können Regierungen am besten helfen, wenn sie 
eine vermittelnde Rolle einnehmen und den „Keim“ für Gegenbotschaften legen, anstatt 
diese zu steuern, und dabei helfen, Finanzierungsquellen ausfindig zu machen. Leicht be-
einflussbare junge Menschen lassen sich eher von den Ansichten von Gleichaltrigen und 
Vorbildfiguren überzeugen als von offiziellen Erklärungen. Es bedarf daher einer breiten 
Koalition, um terroristische Narrative wirksam zu bekämpfen, doch damit diese entstehen 
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